
Niederschrift  
 
aufgenommen bei der am Mittwoch, dem 20. Dezember 2017, um 19:00 Uhr 
stattgefundenen Sitzung des Gemeinderates zu Wulkaprodersdorf, welcher eine 
ordnungsgemäße Einladung gem. § 36 der Gemeindeordnung vorausgegangen ist.  
 

Anwesend:  Bürgermeister Friedrich Zarits, VBgm. René Pint sowie Birgit Dragschitz, 
Elisabeth Szuppin MA, Andreas Handl, Ing. Hans Peter Gutdeutsch und 
Sabine Szuppin als Vorstandsmitglieder, Melitta Handl, Udo Borchers, 
Andreas Szuppin, Martin Kaiser, Viktor Mariel, Manuel Bernhardt MA, 
Pascal Paar, Anita Marx, Martin Skarits, René Neuberger, Gerhard 
Wukovatz und Mag. Wolfgang Dihanits als Gemeinderäte. 

 
 AL Ferdinand Wutschitz und VB Claudia Schaffer als Schriftführer 
 
Abwesend: GR Ing. Franz Mariel - entschuldigt 
 
Ersatzgemeinderäte:   Michael Dragschitz, ÖVP 
 
GR Mag. Margarethe Krojer erscheint um 19:11 Uhr, im Zuge der Behandlung des 
TOP 01) 
 
 
Vorsitzender eröffnet die Sitzung, konstatiert die Beschlussfähigkeit der Anwesenden 
und betraut mit der Legalisierung der Niederschrift Herrn GR Udo Borchers und Herrn 
GR Pascal Paar. 
 
Vor Eingang in die Tagesordnung weist Vorsitzender darauf hin, dass über Ansuchen 
von VBgm. Pint der TOP 05 b) gem. § 38 (1) Bgld. GO von der Tagesordnung 
abgesetzt wird und er ersucht ihn um Begründung.  
 
VBgm. Pint begründet sein Ansuchen, indem er darauf hinweist, sein Amt erst seit 
kurzem neu übernommen zu haben und es gerade im Dezember sehr viele 
Veranstaltungen und Termine gegeben hat. Es war somit ihm und seiner Fraktion, die 
sich größten Teils auch aus neuen GR-Mitgliedern zusammensetzt, nicht möglich sich 
mit dem wichtigen Thema Kindergartenumbau genau und seriös auseinander zu 
setzen. Daher ersucht er diesen Punkt auf die TO der nächsten GR-Sitzung, vorauss. 
am 08.02.2018, zu setzen. 
 
Vorsitzender zeigt dafür Verständnis weist aber darauf hin, dass bei der nächsten 
Sitzung dieser TOP unbedingt zu behandeln ist, weil mit jeder Verschiebung wichtige 
Zeitpolster verlorengehen.  
 
GV Sabine Szuppin äußert sich ebenfalls dazu und stimmt der Vertagung zu, da ein 
Nutzung- und Raumkonzept für den geplanten Zubau noch ausständig ist. 
 
Der TOP 05) c) wird daher unter TOP 05) b) behandelt. 
 
Weiteres ersucht Vorsitzender gem. § 38 (2) Bgld. GO um Aufnahme eines weiteren 
Punktes in die Tagesordnung – und zwar unter TOP 07) Umwidmung der Gst.Nrn. 728 
bis 734/1 von Aufschließungsgebiet-Betriebsgebiet (AB) in Baugebiet-Betriebsgebiet 



(BB). Der bisherige TOP 07) soll nachgereiht und unter Punkt 08) behandelt werden, 
alle anderen TOP sollen ebenfalls nachgereiht werden. 
 
Nach kurzer Erläuterung stellt Vorsitzender den Antrag, den Punkt in die 
Tagesordnung aufzunehmen. 
 

Bl.Zl. 38/2017 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Aufnahme nachstehenden Punktes in die 
Tagesordnung gem. § 38 (2) Bgld. GO und Behandlung unter Punkt 07) bei 
gleichzeitiger Nachreihung der bisherigen TOP 07) bis 09). 
 
Umwidmung der Gst.Nrn. 728 bis einschließlich 734/1 – von Aufschließungsgebiet-
Betriebsgebiet (AB) in Baugebiet-Betriebsgebiet (BB) 
 
 
 

Tagesordnung: 
 

  
01) Angelobungen 

 
02) Protokollgenehmigung 
 
03) VA 2018 
 
04) Behandlung und Neufestsetzung der Gebühren und Abgaben 
 
05) Kindergarten Um- und Zubau  

 
a) Bericht 
b) Führung einer prov. 4 Gruppe 

 
06) Gewährung von Weihnachtszuschüssen  
 
07) Umwidmung der Gst.Nrn. 728 bis einschl. 734/1 – von Aufschließungsgebiet-  
      Betriebsgebiet (AB) in Baugebiet-Betriebsgebiet (BB) 
 
08) Personalangelegenheiten 
 
09) Berichte  
 

a) der Obmänner/-frauen 
b) allgemein 

 
10) Allfälliges 

 
 
 
 
 



 
 
01) Angelobungen 
 
Vorsitzender begrüßt Herrn Mag. Wolfgang Dihanits als neu anzugelobendes GR-
Mitglied. 
 
Nach Verlesung des Gelöbnistextes durch den Amtsleiter legt der neu anzugelobende 
Gemeinderat Mag. Wolfgang Dihanits über Aufruf sein Gelöbnis mit den Worten „Ich 
gelobe“ in die Hand des Bürgermeisters ab. 
 
Anschließend weist der Vorsitzende darauf hin, dass im Zuge dieser Angelobung auch 
entspr. Änderungen in den Ausschüssen, wie bereits mehrfach von VBgm Pint 
angeführt wurde, erfolgen sollen.  
 
VBgm. Pint erklärt, dass in der SPÖ-Fraktion nachstehende Änderungen besprochen 
wurden: 
 
Ausschuss  Bisher  Neu 
Sanitätsausschuss VBgm René Pint  GR Mag. Wolfgang Dihanits 
Generationenausschuss VBgm René Pint GR Mag. Wolfgang Dihanits 
Prüfungsausschuss GR Manuel Bernhardt MA GR Mag. Wolfgang Dihanits 

 
Gegenständliche Änderungen werden von der SPÖ Fraktion zustimmend zur Kenntnis 
genommen.  
 
02) Protokollgenehmigung 
 
Vorsitzender führt aus, dass aufgrund von zahlreichen Zusatzarbeiten das Protokoll 
nicht rechtzeitig fertiggestellt werden konnte, weil die Zeitspanne sehr kurz war und es 
sich bedingt durch die Behandlung der Bahnschleife und das Brandereignis Hackl um 
ein umfassendes Protokoll handelt.  
 
GV Sabine Szuppin äußert dazu, dass die Bereitstellung des Protokolls nicht 
zeitgerecht erfolgt und eine zufriedenstellende Lösung angebracht wäre, da die GR-
Sitzungen immer auf die vorhergehende aufgebaut ist und es keine rechtzeitigen 
Unterlagen gibt.  
 
Vorsitzender stimmt dem zu und führt an, dass bezüglich der Protokollierungen eine 
Umstellung auf ein Beschlussprotokoll überdacht werden sollte.  
 
GR Mag. Krojer führt an, dass das ihrer Meinung nach bereits beschlossen wurde – 
woraufhin seitens des Vorsitzenden zugesagt wird, dass diese Thematik im Zuge der 
nächsten GV- und in weiterer Folge in der GR-Sitzung behandelt werden soll.  
 
03) VA 2018 
 
Bürgermeister führt aus, dass gem. § 68 GO nach Anhörung des Gemeindevorstandes 
(4.12.2017) der Voranschlagsentwurf 2018 (unter Einbeziehung der vom Land 
übermittelten Basisdaten, der Daten der FFW und der VS sowie der Entwicklungs-
zahlen im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen samt personeller Entwicklung – 



Dienstpostenplan – Änderung Anpassung 4. Gruppe - und dem mittelfristigen 
Finanzplan) erstellt wurde. Der VA wurde anschließend durch zwei Wochen, zur 
öffentlichen Einsicht aufgelegt, wobei hierzu keine Erinnerungen eingebracht wurden. 
Teile dieses VA bilden auch der Dienstpostenplan sowie der Darlehens- und 
Rücklagennachweis, die gemeinsam mit den schriftlichen Erläuterungen den 
Gemeinderatsmitgliedern übermittelt wurden.  
 
GV Szuppin Sabine führt positiv an, dass es im Vorfeld zur Erstellung des VA ein 
Gespräch der Fraktionsführer und dem AL gegeben hat, in dem die wesentlichen 
Projekte der kommenden Jahre behandelt wurden und geht auf die im Budget 
berücksichtigten bes. Maßnahmen kurz ein. Es handelt sich um ein sehr 
umfangreiches Programm für das kommende Jahr und sie hofft, dass man die 
gesetzten Ziele auch erreicht. Seitens der UDW kann dem gegenständlichen 
Voranschlag zugestimmt werden.  
 
Im Anschluss daran werden einige Verständnisfragen von GR Wukovatz – 
Darlehensstand HW-Projekte und GR Mag. Dihanits – Übersicht, Entwicklung von VA-
Stellen, RL-Nachweis, DP-Plan, … gestellt, die vom AL und Bgm erschöpfend 
beantwortet werden. 
 
Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen kommt, stellt der Vorsitzende den Antrag, 
dem Budget 2018 in der vorliegenden Form (Summen, ordentl. und aoHH, keine 
Aufnahme eines Kassenkredites, Darlehen- und Rücklagenstände, Dienstpostenplan, 
Mittelfristiger Finanzplan) positiv gegenüberzutreten. 
 
 

Bl.Zl. 39/2017 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig den Voranschlag 2018 wie folgt:  
 
 

A. Ordentlicher Teil 
 

Einnahmen     €  3.110.300,-- 
Ausgaben    €  3.110.300,-- 
     ------------------ 

Überschuss/Abgang                      €               0,-- 
 

B. Außerordentlicher Teil 
 

Einnahmen    €   1.133.000,-- 
Ausgaben    €   1.133.000,-- 
     -------------------- 
Überschuss/Abgang  €                0,-- 

 
GESAMTVORANSCHLAG 

 
Einnahmen    €  4.243.300,-- 
Ausgaben    €  4.243.300,-- 
     -------------------- 
Überschuss/Abgang   €                0,-- 



 
 
Der Gesamtbetrag der im Finanzjahr 2018 aufzunehmenden Darlehen, die zur 
Deckung der außerordentlichen Gebarung verwendet werden, wird mit € 320.000,-- 
festgesetzt, womit sich ein Gesamtschuldenstand von € 1.731.000,-- per 31.12.2018 
ergeben wird. Die Aufnahme von Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben ist grundsätzlich nicht vorgesehen.   
 
Der Stand an Rücklagen beläuft sich per 31.12.2017 voraussichtlich auf € 846.200,-- 
 
Zwei Ausfertigungen dieses Voranschlages sind gem. den Bestimmungen des § 68 (4) 
der Bgld. GO i.d.g.F. der Gemeindeaufsichtsbehörde mit allen erforderlichen Beilagen 
vorzulegen. 
 
04) Behandlung und Neufestsetzung der Gebühren und Abgaben 
 
Vorsitzender führt aus, dass im Gemeindevorstand die Anpassung der 
Benützungsgebühren besprochen wurde. Diese wurde grunds. zuletzt mit 1.1.2016 
vorgenommen, wobei sich bei einem Vergleich der Verbraucherpreis-Indexwerte 
10/2015 mit 10/2017 eine Steigerung von 3,52 % ergeben würde und er verweist auf 
die per Mail an die Vorstandsmitglieder übermittelte Aufstellung. Einen Sonderfall 
stellen die Benützungsgebühren für die Turn- und Mehrzweckhalle dar – hier wurde 
zuletzt eine Anpassung im Jahr 2000/2001 vorgenommen, womit sich eine 
Steigerungswert von nahezu 35 % ergeben würde.  
 
Er schlägt vor, die ermittelten Indexwerte anzupassen und in Zukunft die bereits 
mehrfach besprochene jährliche Anpassung vorzunehmen, damit es zu einer 
adäquaten Anpassung kommt, die schließlich ja auch der Ausgabensteigerung 
entspricht.  
 
Nach kurzer Diskussion, einigt man sich darauf, über die einzelnen Beiträge separat 
abzustimmen (Erläuterung/Diskussion/Antrag/Beschluss) 
 

a) Kanalbenützungsgebühren  
 
Letzte Anpassung mit 1.1.2016 – dzt. € 0,9331/m²  NEU: € 0,9659/m²  
 
Über Anfrage von GR Mag. Dihanits, wie sich die Anpassung betragsmäßig auf die 
einzelnen Haushalte auswirkt, führt der AL aus, dass sich diese je nach Größe im 
Durchschnitt bei ca. € 10,-- bis € 15,--  einpendeln wird. In Zukunft soll diesbezügl. ein 
entspr. Richtwert angegeben werden.  
 

Bl.Zl. 40 a/2017 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die  

 
V E R O R D N U N G 

 
des Gemeinderates der Gemeinde Wulkaprodersdorf vom  20.12.2017 über die 
Einhebung einer Kanalbenützungsgebühr. 
 



Auf Grund der §§ 10, 11 und 12 des Kanalabgabegesetzes, LGBl.Nr.41/1984 idgF,, im 
Zusammenhalt mit § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 – FAG 2017, BGBl. 
I Nr. 116/2016 idgF, wird verordnet: 

§   1 
 

Zur Deckung der Betriebs- und Instandhaltungskosten der Kanalisationsanlage und 
zur teilweisen Deckung der Errichtungskosten werden nach den Bestimmungen des 
dritten Abschnittes des Kanalabgabegesetzes Kanalbenützungsgebühren erhoben. 

§   2 
 

(1) Die Höhe der jährlichen Kanalbenützungsgebühr wird mit € 0,9659 pro m2 der 
Berechnungsfläche gem. § 5 Kanalabgabegesetz festgesetzt. 
  

(2) Das Beitragsausmaß ergibt sich aus dem mit der Berechnungsfläche 
vervielfachten Beitragssatz. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert 
hinzuzurechnen. 

 
§   3 

(1) Zur Entrichtung der Kanalbenützungsgebühr ist der Eigentümer der Anschluss-  
fläche verpflichtet. Miteigentümer schulden die Kanalbenützungsgebühr zur 
ungeteilten Hand. Dies gilt nicht, wenn die Eigentümer Wohnungseigentümer 
sind. In diesen Fällen kann aber, sofern ein gemeinsamer Verwalter bestellt ist, 
die Zustellung des Abgabenbescheides an diesen erfolgen. 

 
(2) Ist die Anschlussgrundfläche vermietet, verpachtet oder sonst zum Gebrauch  

überlassen, ist die Kanalbenützungsgebühr dem Inhaber (Mieter, Pächter,  
Fruchtnießer) vorzuschreiben. Der Eigentümer haftet persönlich für die  
Abgabenschuld. 

 
§   4 

 
Der Abgabenanspruch entsteht mit Beginn des Monats, in dem erstmalig die 
Benützung der Kanalisationsanlage möglich ist. 

 
§   5  

 
Die Kanalbenützungsgebühr wird am 15. Mai und 15. Oktober je zur Hälfte ihres 
Jahresbetrages fällig. 

§   6 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 
30.03.2017 des Gemeinderates der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf betreffend die 
Ausschreibung einer Kanalbenützungsgebühr außer Kraft. 
 
 

- Vorsitzender führt kurz aus, dass es beim Kanalanschluss zu keiner Erhöhung 
kommen soll, weil hier eine Indexanpassung grunds. nicht vorgesehen ist.  



b) Altstoffsammelstelle:  
 
Letzte Anpassung mit 1.1.2016  dzt.  € 11,-- bei EPHH und € 22,-- bei MPHH 
  
Somit NEU gerundet: € 11,40 bei EPHH und € 22,80 bei MPHH   
 

Bl.Zl. 40 b/2017 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die  

 
V E R O R D N U N G 

 
des Gemeinderates der Gemeinde Wulkaprodersdorf vom 20.12.2017 über die 
Ausschreibung einer Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle  

 
Gemäß § 66 Gesetz vom 29.11.1993 über die Vermeidung, Sammlung, Beförderung 
und Behandlung von Abfällen – Bgld. Abfallwirtschaftsgesetz 1993, LGBl. Nr. 10/1994 
idgF, im Zusammenhalt mit § 17 Abs. 3 Z 4 Finanzausgleichsgesetz 2017 – FAG 2017, 
BGBl. I Nr. 116/2016 idgF, wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Gem. § 20 Bgld. Abfallwirtschaftsgesetz wird für die Benützung der Abfallsammelstelle 
der Gemeinde Wulkaprodersdorf zur Sammlung von Sperrmüll und Altstoffen aus 
Haushalten sowie von betrieblichen Abfällen vergleichbarer Art und Menge eine 
Gebühr erhoben. 
 

§ 2 
 
(1) Zur Entrichtung der Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle sind die 

Eigentümer der im Pflichtbereich gemäß dem Bgld. Abfallwirtschaftsgesetz 
liegenden Anschlussgrundflächen verpflichtet. 

(2) Miteigentümer schulden die Gebühr zur ungeteilten Hand. Dies gilt nicht für 
Wohnungseigentum. In diesen Fällen kann aber, sofern ein gemeinsamer 
Verwalter bestellt ist, die Zustellung des Abgabenbescheides an diesen erfolgen. 

(3) Ist die im Pflichtbereich gelegene Anschlussgrundfläche vermietet, verpachtet 
oder sonst zum Gebrauch überlassen, ist die Gebühr für die Benützung der 
Abfallsammelstelle dem Inhaber (Mieter, Pächter, Fruchtnießer) vorzuschreiben. 
Der Eigentümer haftet persönlich für die Abgabenschuld. 

(4) Der Abgabenanspruch entsteht mit Beginn des Monats, in dem erstmalig die 
Benützung der Abfallsammelstelle möglich ist. 

 
 
 

§ 3 
 



(1) Als Bemessungsgrundlage gelten Ein- und Mehrpersonenhaushalte sowie 
Betriebsobjekte, die am Stichtag mit der Adresse auf einem im Pflichtbereich 
gelegenen Grundstück vorhanden sind. 

(2) Stichtage sind der 01. Jänner sowie der 01. Juli des Jahres der 
Abgabenvorschreibung. 

§ 4 
 
(1) Die Einheitssätze werden mit € 11,40 für Einpersonenhaushalte und € 22,80 für 

Mehrpersonenhaushalte bzw. Betriebe festgesetzt.  

 
(2) Die gesetzliche Umsatzsteuer ist gesondert hinzuzurechnen.  

§ 5 
 
Die Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle ist am 15. Mai und am 15. 
Oktober jeweils zu Hälfte des Jahresbetrages fällig. 
 

§ 6 
 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 
30.03.2017 des Gemeinderates der Gemeinde Wulkaprodersdorf betreffend die 
Ausschreibung einer Gebühr für die Benützung der Abfallsammelstelle außer Kraft 

 
 

c) Aufschließungsmaßnahmen:   
 
Letzte Anpassung mit 1.1.2016  Unterbau   von € 73,15 auf 75,72
     Straßendecke  von € 25,52 auf 26,42  

Gehsteig  von € 20,24 auf 20,90 
Beleuchtung  von € 11,00 auf 11,39 

 
Bl.Zl. 40 c/2017 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die  
 

V E R O R D N U N G 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf vom 20.12.2017 über die 
Ausschreibung von Kostenbeiträgen für Aufschließungsmaßnahmen  der 
Gemeinde Wulkaprodersdorf 
 
Aufgrund des § 9 Abs. 2 und 5 Burgenländisches Baugesetz 1997 – Bgld. BauG, 
LGBl.Nr. 10/1998 idgF, wird verordnet: 
 
 

§ 1 
 



Zur Deckung der Kosten für Aufschließungsmaßnahmen der Gemeinde (erstmalige 
Herstellung der Verkehrsfläche und der Straßenbeleuchtung; Wiederherstellung der 
Verkehrsfläche, Teilen der Verkehrsfläche und der Straßenbeleuchtung; notwendige 
Verbreiterung der Verkehrsfläche) werden nach den §§ 9 und 10 Bgld. BauG 
Aufschließungsbeiträge erhoben. 
 

§ 2 
 
Die Einheitssätze zur Bemessung der Beiträge werden mit 60 % der halben 
Durchschnittskosten für die erstmalige Herstellung eines Laufmeters 
 
1. des Unterbaus einer 3 m breiten mittelschweren befestigten  

Fahrbahn einschließlich Oberflächenentwässerung mit  €   75,72 
2.   einer 3 m breiten Straßendecke mit      €   26,42 
3.   eines 1,5 m breiten Gehsteiges mit      €   20,95 
4.   einer Straßenbeleuchtung mit     €   11,39 
 
festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Die Höhe des Beitrages ergibt sich aus dem Produkt der Berechnungslänge des 
Grundstückes und dem jeweiligen Einheitssatz.  
   

§ 4 
 
Zur Entrichtung der Kostenbeiträge für Aufschließungsmaßnahmen ist der Eigentümer 
der als Bauland gewidmeten Grundstücke verpflichtet. 
 

§ 5 
 
Der Abgabenanspruch entsteht, wenn die von der Gemeinde beschlossenen Auf-
schließungsmaßnahmen fertig gestellt sind. 

 
§ 6 

 
Die Abgaben werden mit Ablauf eines Monates nach Bekanntgabe des Abgaben-
bescheides fällig. 
 

§ 7 
 

Diese Verordnung tritt mit 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 
30.03.2017 des Gemeinderates der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf betreffend die 
Ausschreibung von Kostenbeiträgen für Aufschließungsmaßnahmen außer Kraft. 
 
 
Friedhof: eine Anpassung der Friedhofsgebühren (zuletzt mit 30.3.17) kann erst im 
Zuge der nächsten Sitzung nach Vorliegen eines KV´s der Fa. Pravits erfolgen 
 

d) Hundeabgabe:  



 
letzte Anpassung mit 1.1.2016   

Nutzhunde:    von € 11,-- auf 11,40 

alle anderen Hunde:  von € 22,-- auf 22,80 

 
Bl.Zl. 40 d/2017 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die  

 

V E R O R D N U N G 
 
 
des Gemeinderates der Gemeinde Wulkaprodersdorf vom 20.12.2017 über die 
Ausschreibung einer Hundeabgabe 
 
Gemäß § 1 des Hundeabgabegesetzes, LGBl.Nr. 5/1950 idgF, im Zusammenhalt mit 
§ 17 Abs. 3 Z 2 Finanzausgleichsgesetz 2017 – FAG 2017, BGBl. I Nr. 116/2016 idgF, 
wird verordnet: 

§ 1 
 
Für den Bereich der Gemeinde Wulkaprodersdorf wird für das Halten von Hunden eine 
Abgabe ausgeschrieben. 

§ 2 
 
Die Höhe der Abgabe beträgt pro Hund: 
 

a) für Nutzhunde      EUR  11,40  
b) für alle anderen Hunde     EUR   22,80 

 
Nutzhunde sind insbesondere Diensthunde des beeideten Jagdpersonals, der 
bestätigten Jagdaufseher, der beeideten Waldaufseher und Feldhüter, sowie Hunde, 
die in Ausübung eines anderen Berufes oder Erwerbes gehalten werden. 
 

§ 3 
 
Der Hundeabgabe unterliegen    n i c h t: 

 
a) Hunde unter sechs Wochen, 
b) Hunde, die nachweislich zur Führung Blinder und zum Schutz hilfloser Personen  
    (Invalider) verwendet werden, 
c) Diensthunde der Polizei und des Bundesheeres. 
d) Nutzhunde, die zur tiergestützten Therapie von Menschen verwendet werden und   
    hiefür ausgebildet sind. 
 
 
 
 

§ 4 
 



Die Hundeabgabe ist alljährlich im Laufe des Monates Jänner ohne weitere 
Aufforderung beim Gemeindeamt zu entrichten.  

 
§ 5  

 
Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung werden als Verwaltungsübertretung 
nach § 10 des Hundeabgabegesetzes geahndet. 
 

§ 6 
 
Diese Verordnung tritt mit 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 
30.03.2017 des Gemeinderates der Gemeinde Wulkaprodersdorf betreffend die 
Ausschreibung einer Hundeabgabe außer Kraft. 

 
 

• Kinderbetreuungseinrichtungen: 
 
letzte Anpassungen mit Beginn des 2. Semesters 2016 (15.2.16) VPI 3,52 % 
 

e) Kindergarten: 
  

Besuchszeiten  Betrag bish. Betrag neu  Landesförderung/Erläuterung  

07:00 – 12:00 € 30,-- € 30,-- € 30,--/Gratiskindergarten 
07:00 – 13:00 € 40,-- € 41,50 € 30,-- 
07:00 – 15:00 € 60,-- € 62,-- € 40,-- 
07:00 – 17:00 € 77,50  € 77,50  € 45,-- 

 
 

Bl.Zl. 40 e/2017 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Anhebung der Kindergartenbeiträge mit 
Beginn des 2. Semesters 2018 wie folgt:  
 
 

Besuchszeiten  Betrag bish. Betrag neu  Landesförderung/Erläuterung  

07:00 – 12:00 € 30,-- € 30,-- € 30,--/Gratiskindergarten 
07:00 – 13:00 € 40,-- € 41,50 € 30,-- 
07:00 – 15:00 € 60,-- € 62,-- € 40,-- 
07:00 – 17:00 € 77,50  € 77,50  € 45,-- 

 
 
 

f) Kinderkrippe:  



 

Besuchszeiten 
7:00 – 16:00  

Beitrag  
bisher  

Beitrag  
Neu 

Landes-
förderung  

Gemeindeförd. 
alt/neu  

für 3 Tage € 141,30 € 146,-- € 60,-- € 18,70/19,30 
für 4 Tage € 178,50 € 185,-- € 80,-- € 27,50/28,50 
für 5 Tage € 215,80 € 223,50 € 90,-- € 45,10/46,70 

 
Bl.Zl. 40 f/2017 

 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Anhebung der Kinderkrippenbeiträge mit 
Beginn des 2. Semesters 2018 wie folgt:  
 

Besuchszeiten 
7:00 – 16:00  

Beitrag  
bisher  

Beitrag  
Neu 

Landes-
förderung  

Gemeindeförd. 
alt/neu  

für 3 Tage € 141,30 € 146,-- € 60,-- € 18,70/19,30 
für 4 Tage € 178,50 € 185,-- € 80,-- € 27,50/28,50 
für 5 Tage € 215,80 € 223,50 € 90,-- € 45,10/46,70 

 

g) Hort: 

Besuchstage    Beitrag alt Beitrag neu 
5 Tage € 90,-- € 93,20  
4 Tage € 70,-- € 72,50 
3 Tage € 50,-- € 51,80  

         

Bl.Zl. 40 g/2017 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig die Anhebung der Hortbeiträge mit Beginn des 
2. Semesters 2018 wie folgt:  
 

Besuchstage    Beitrag alt Beitrag neu 
5 Tage € 90,-- € 93,20  
4 Tage € 70,-- € 72,50 
3 Tage € 50,-- € 51,80  

 
 

• Beiträge für die Benützung der Turn- und Mehrzweckh alle 
 
Letztmalige Anpassung im Zuge der Umstellung von Schilling auf Euro im HH-Jahr 
2001/2002 womit sich eine Indexsteigerung von 34,7 % ergeben würde.  
 
Demzufolge würde sich die Gebühr für die Vermietung der Halle für Veranstaltungen 
von € 218,-- auf € 293,-- und die stundenweise Vermietung von € 15,-- auf € 20,20 
erhöhen, wobei der Vorsitzende vorschlägt für Veranstaltungen in Zukunft eine Gebühr 



von € 290,-- und für die stundenweise Vermietung eine Gebühr von € 20,-- zu 
verrechnen.  
 
In weiterer Folge entwickelt sich eine eingehende Diskussion, in der sich der Großteil 
des Gemeinderates gegen eine massive Erhöhung der Beiträge um ca. 35 % 
ausspricht und man einigt sich schließlich darauf eine Erhöhung um ca. 20 %, somit 
die Vermietung der Halle für Veranstaltungen von € 218,-- auf € 260,-- (zuzügl. Vers.) 
und für die stundenweise Vermietung von € 15,-- auf € 18,--, vorzunehmen.  
 

Bl.Zl. 40 h/2017 
 
Der Gemeinderat beschließt mit einer Gegenstimme (GR Mag. Margarethe Krojer), die 
Beiträge für die Vermietung der Turn- und Mehrzweckhalle um ca. 20 % zu erhöhen 
und zwar die Vermietung der Halle für Veranstaltungen von € 218,-- auf € 260,-- 
(zuzügl. Vers.) und die stundenweise Vermietung von € 15,-- auf € 18,--.  
 
In diesem Zusammenhang wird auch kurz diskutiert in Zukunft eine Indexanpassung 
(ggf. auch alle 2 Jahre) zu überdenken.  
 
Abschließend wird noch kurz über die Auswirkungen der Anpassung der KB-Gebühr 
auf zukünftige Förderinanspruchnahmen diskutiert, wobei man von den im Zuge der 
letzten ZARA-Sitzung bekanntgegebenen Soll-Werte (€ 2,--/m³ Wasserverbrauch), je 
nach Wasserverbrauch, noch ca. 20 – 25 % entfernt ist.   
 
 
05) Kindergarten Um- und Zubau  

 
a) Bericht 
b) Führung einer prov. 4 Gruppe 

zu a) 
 
Vorsitzender berichtet, dass in der letzten GR-Sitzung der Grundsatzbeschluss 
betreffend Um- und Zubau des Kindergartens im Bereich der UG gefasst wurde und 
das Grobkonzept in der zuständigen Abteilung des Landes der Sachbearbeiterin und 
einem bautechn. Sachverständigen im Beisein des AL, der KG-Leiterin und Arch. DI 
Bauer, vorgelegt wurde. Das Konzept wurde, vorbehaltlich des Erfordernisses einer 
detaillierten Planung, grunds. positiv beurteilt. Der Bau-Ausschuss hat sich in der 
letzten Sitzung auch mit dem Thema KG-Umbau befasst und eine Begehung vor Ort 
durchgeführt.  Des Weiteren geht er auf den Artikel in der Kronen-Zeitung vom letzten 
Sonntag ein, wozu er feststellt, dass er weder um eine Stellungnahme gebeten wurde 
noch eine solche abgegeben hat. 
 
GV Sabine Szuppin bemerkt, dass sie es positiv findet, dass die KG-Leiterin in die 
Planungsphase einbezogen wird. Sie beanstandet aber, dass noch kein 
Nutzungskonzept für den Zubau vorliegt. Zusätzlich schlägt sie vor, für die Zukunft - 
Richtlinien für eine Ausschreibung - festzulegen. Sie schätzt DI Bauer als 
Sachverständigen der Gemeinde sehr und es geht bei diesem Projekt, dass dieser 
sehr gut kennt, auch nicht um eine Neuplanung – aber bei größeren Projekten sollte 
man auf Richtlinien zurückgreifen können.  
 



Vorsitzender stimmt dem größtenteils zu, erwähnt aber gerade bei dem KG-Projekt (es 
gibt räumlich nicht so viele Möglichkeiten), dass eine Ausschreibung nicht notwendig 
wäre. Bei anderen Projekten ist das durchaus möglich. Weiters erwähnt er auch, dass 
die Meinung der KG-Leiterin über DI Bauer sehr positiv ist, weil von ihm vor allem 
versucht wird auf die Bedürfnisse und Wünsche der PädagogInnen einzugehen.  
 
 
zu b) 
 
Vorsitzender berichtet, dass lt. Entwicklungszahlen, ab April 2018 der KG 4-gruppig zu 
führen sein wird. Es wurde diesbezüglich beim Land schon vorgesprochen, wo auch 
zugesagt wurde, dass eine prov. 4. Gruppe über entsprechenden Antrag genehmigt 
wird. Dies aber grunds. nur dann, wenn es auch zu einem entspr.  Zu- und Umbau des 
KG kommt. Laut Schätzung von DI Bauer ist mit einer Planungsphase von ca. drei 
Monaten ab Beauftragung zu rechnen. Dann erst kann die Ausschreibung betreffend 
Professionisten und Bauaufsicht beginnen und darauffolgend die Vergaben.  
 
Über Anfrage von GR Anita Marx und GR Mag. Wolfgang Dihanits erläutern Bgm. 
Friedrich Zarits und AL Ferdinand Wutschitz ausführlich die vorliegende Aufstellung 
der Kinderentwicklungszahlen und auch das benötigte Personal. 
 
Über Anfrage von GR Mag. Margarethe Krojer, wie lange der derzeitige 
Bewegungsraum zur Verfügung steht, antwortet AL Ferdinand Wutschitz, dass das auf 
eine vorliegende Benützbarkeit der neu zu errichtenden Bewegungsräume 
abzustimmen sein wird.  
 
Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen kommt, stellt der Vorsitzende in 
Zusammenhang mit dem Grundsatzbeschluss der letzten GR-Sitzung (Bl.Zl. 37 a/17) 
den Antrag, der Führung einer prov. 4. Gruppe im Kindergarten Wulkaprodersdorf ab 
April 2018 bis längstens August 2019, positiv gegenüberzutreten.  
 

Bl.Zl. 41/2017 
 
Der Gemeinderat fasst einstimmig, in Zusammenhang mit dem Grundsatzbeschluss 
der letzten GR-Sitzung (Bl.Zl. 37 a/17), den Beschluss, der Führung einer prov. 4. 
Gruppe im Kindergarten Wulkaprodersdorf ab April 2018 bis längstens August 2019, 
positiv gegenüberzutreten.  
 
 
06) Gewährung von Weihnachtszuschüssen 
 
Vorsitzender berichtet, dass laut Antrag des Sozialausschusses jene Personen, denen 
der Heizkostenzuschuss seitens des Landes (derzeit € 150,--) bewilligt wird, zusätzlich 
zur Gemeindeförderung (derzeit € 150,--) noch einen Zuschuss von € 100,-- erhalten 
sollen, also seitens der Gemeinde insgesamt € 250,-- für die Heizperiode 2017/2018. 
 
Nach kurzer Diskussion bezüglich Einrichtung eines Sozialfonds für Härtefälle einigt 
man sich darauf, dass sich der Sozialausschuss damit auseinandersetzen und 
Förderrichtlinien erstellen wird. Dabei soll auch behandelt werden, in welcher Form die 
Bevölkerung über dieses Thema informiert wird. 
 



Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen kommt, stellt der Vorsitzende den Antrag, 
den Heizkostenzuschuss der Gemeinde für die Heizperiode 2017/18 von bisher € 150,-
auf € 250,-- zu erhöhen, wobei die Bewilligungsvoraussetzungen den Richtlinien des 
Landes Burgenland entsprechen. 
 

Bl.Zl. 42/2017 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig, den Heizkostenzuschuss von derzeit € 150,-
auf € 250,-- für die Heizperiode 2017/2018 zu erhöhen, wobei die Bewilligungs-
voraussetzungen den Richtlinien des Landes Burgenland entsprechen.  
 
 
07) Umwidmung der Gst.Nrn. 728 bis einschl. 734/1 –  von Aufschließungs- 
gebiet- Betriebsgebiet (AB) in Baugebiet-Betriebsge biet (BB) 
 
Aufgrund der ausgeteilten Unterlagen wird der Sachverhalt von Bgm. Friedrich Zarits 
und AL Ferdinand Wutschitz ausführlich erläutert. Herr Rudolf Zarits (Fa. Zarits 
Transporte) hat aufgrund wiederholter Anfragen um Umwidmung des genannten 
Areals ersucht, auf dem die Errichtung einer neuen Lagerhalle erfolgen soll. 
 
Nach kurzer Diskussion betreffend Kommunalsteuereinnahmen, stellt der Vorsitzende 
den Antrag, der Umwidmung der Gstk.Nrn. 728 bis einschl. 734/1, KG Wulka-
prodersdorf – von Aufschließungsgebiet-Betriebsgebiet (AB) in Baugebiet-
Betriebsgebiet (BB) positiv gegenüber zu treten. 
 

Bl.Zl. 43/2017 
 
Der Gemeinderat beschließt einstimmig der Umwidmung der Gstk.Nrn. 728 bis 
einschl. 734/1, KG Wulkaprodersdorf – von Aufschließungsgebiet- Betriebsgebiet (AB) 
in Baugebiet-Betriebsgebiet (BB) positiv gegenüber zu treten und erlässt in diesem 
Zusammenhang nachstehende  
 
 

Verordnung 
 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Wulkaprodersdorf vom 20. Dezember 2017, 
Zahl 43/2017, mit der festgestellt wird, dass die Erschließung durch Straßen und 
Versorgungsleitungen gesichert ist. 
 
Auf Grund des § 20 Abs. 2 des Bgld. Raumplanungsgesetzes, LGBL. Nr. 18/1969 
i.d.g.F, wird verordnet: 
 

§ 1 
 
Die widmungsgemäße Verwendung des (in der beiliegenden Plandarstellung 
gekennzeichneten Teilbereiches) Aufschließungsgebietes „Betriebsgebietes“, 
Grundstück Nrn. 728 – 734/1, KG Wulkaprodersdorf, ist zulässig, weil die Erschließung 
dieses Gebietes durch Straßen und Versorgungsleitungen gesichert ist. 
 
 



§ 2 
 
In dem in § 1 bezeichneten Aufschließungsgebiet sind Baubewilligungen sowie 
Bewilligungen von sonstigen sich auf das Gemeindegebiet auswirkenden Maßnahmen 
auf Grund landesgesetzlicher Vorschriften zulässig. 
 

§ 3 
 
Diese Verordnung tritt mit dem auf den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden Tag 
in Kraft. 
 
 
08) Personalangelegenheiten 
 
Verfassung einer gesonderten Niederschrift gem. § 45(8) Bgld. GO 
 
 
09) Berichte  
 

a) der Obmänner/-frauen 
b) allgemein 

 
zu a) 
 
 - Vbgm. René Pint, Obmann des Generationenausschusses, berichtet über die am 
13.12.2017 stattgefundene Sitzung. Die Flyer für die Friedenslicht-Aktion wurden im 
Kindergarten und in der Volksschule ausgeteilt. Die Aktion findet am 23.12.2017 in der 
Zeit von 14.00 bis 16:00 Uhr vor dem Gemeindeamt statt. Der älteren Generation (ab 
75 Jahren) wird das Friedenslicht ins Haus gebracht. Alle Gemeinderäte werden 
gebeten, bei dieser Aktion mitzumachen. 
 
 
 - GR Mag. Margarethe Krojer, Obfrau des Umweltausschusses, berichtet über die am 
29.11.2017 stattgefundene Sitzung. Der Reinerlös von € 1.263,05 aus dem Losverkauf 
am Autofreien Tag soll für Aktivitäten für Kinder verwendet werden. Diese Summe soll 
zwischen dem KG, dem Hort und der VS (Elternverein), jeweils mit € 421,--, aufgeteilt 
werden, was auch in der letzten GV-Sitzung einstimmig beschlossen wurde. Sie wird 
die jeweiligen Personen davon in Kenntnis setzen. 
 
Betreffend „Rote Nasen Lauf“ berichtet sie, dass die für die Gemeinde geltende 
Einnahme von € 100,-- bereits als Spende auf das entspr. Konto der Roten Nasen 
einbezahlt wurde. 
 
Seit dem letzten Sturmereignis werden die Ansuchen der Bürger immer mehr, die 
Bäume vor ihren Häusern zu fällen oder zumindest zurückzuschneiden. Der 
Umweltausschuss hat sich mit einem Fall befasst und auch Rücksprache mit Herrn 
Ptacek gehalten, der ausgesagt hat, dass die betreffenden Bäume vor zwei Jahren 
zurückgeschnitten wurden und kein Sicherheitsrisiko darstellen. Laut Beschluss des 
UWA gibt es keinen Grund die Bäume zu fällen. 
 



Nach kurzer Diskussion einigt man sich darauf, dass wenn jemand Bäume, von denen 
kein Sicherheitsrisiko ausgeht, aus anderen Gründen zurückschneiden möchte, dies 
nur nach vorheriger Rücksprache mit der Gemeinde möglich ist und bei positiver 
Entscheidung von einer Fachfirma, bei Übernahme der Kosten durch den 
Antragsteller, erfolgen kann.  
 
Weiters führt sie aus, dass auch der Rückschnitt der Eiche vor dem Kriegerdenkmal  
im Ausschuss diskutiert wurde. In Zukunft sollte bei derart gravierenden Eingriffen ev. 
auch eine zweite Meinung eingeholt werden (Baummonitoring, Ausschreibung, ...). Die 
Schwerpunkte für die Arbeit des UWA im Jahr 2018 sind die Erstellung eines 
Baummonitorings, Vermeidung von Plastikmüll, Autofreier Tag, Flurreinigung, 
Baumveredelungskurs, Unkrautvernichtung. 
 
 - GR Udo Borchers, Obmann des Bau- und Verkehrsausschusses, berichtet über die 
letzte Sitzung am 13.12.2017, die vor Ort im KG stattgefunden hat. Mit der KG-Leiterin 
wurden alle Räumlichkeiten besichtigt und die Funktion erläutert und der KG-Um- und 
Zubau diskutiert. In der nächsten Sitzung im Jänner 2018 wird man sich intensiv mit 
diesem Projekt befassen. 
 
 - KF GV Elisabeth Szuppin MA, Obfrau des Bildungsausschusses, berichtet über die 
gestern stattgefundene Begehung im Hort und in der VS und bezeichnet die derzeitige 
Raumsituation erschreckend. Es wurde besprochen, dass der Multifunktionsraum in 2. 
Stock geteilt wird um zwei Klassen zu installieren und der Hort seinen ursprünglichen 
Raum (in dem sich derzeit eine Klasse befindet) im EG wiederbekommt. Die 
Umbauarbeiten, auch bezüglich der zwei Ebenen (Niveauangleichung), sollen, wenn 
möglich, in den Semesterferien stattfinden. Weiters berichtet sie, dass die 
Raumsituation in der VS knapp ist und diese Umbauarbeiten notwendig sind, um die 
gute Betreuungsqualität im Hort, die in den letzten Jahren aufgebaut wurde, weiter zu 
erhalten. Auch aufgrund verschiedener externer Zusatzangebote (zusätzl. 
Religionsunterricht, Tamburizza, Kinderturnen, Judo,..) ist ein ordentlicher Hort-
Betrieb kaum möglich. Auch die Belastung für das Personal im Hort durch die 
Koordination der verschiedenen Termine ist hoch.  
 
Im Zuge der Diskussion über die Koordination verschiedener Zusatzveranstaltungen 
die im Turnsaal während und nach dem Hortbetrieb stattfinden, zeigt sich bereits, dass 
eine Sekundärnutzung der auf dem KG-Areal geplanten Bewegungsräume bereits jetzt 
gegeben wäre (Entlastung der Mehrzweckhalle) und sehr genau überdacht werden 
muss (Sicherung des Kindergartenbetriebes).  
 
zu b) 
 
Vorsitzender berichtet zu folgenden Themen: 
 
 - Die Kreisärztin Frau Dr. Evelyn Kaiser möchte bis spät. 30.06.2018 ihren Ruhestand 
antreten. Aufgrund eines Gespräches mit ihr, wurde der Gemeinde mitgeteilt, dass die 
Verhandlungsgespräche mit einem Nachfolger leider kurzfristig gescheitert sind. 
Seitens der Ärztekammer wird die Stelle ab Jänner 2018 neu ausgeschrieben. Er 
ersucht auch, dass sich der Sanitätsausschuss mit dem Thema befassen soll. 
 
 - Eine Generalversammlung des Vereins 2020 soll im nächsten Jahr einberufen 
werden. 



 
 - Die Bürgerinitiative gegen die Bahnschleife hat einen Aussendungsentwurf 
vorgelegt, der im Jänner 2018 an die Bevölkerung ausgesendet wird – Darin spricht 
man sich massiv gegen den geplanten Ausbau der Schleife – quasi über die Köpfe 
Ortsbevölkerung hinweg – aus. Mit der BI war ja vereinbart, dass solange es noch 
Verhandlungen gibt, keine Schritte ihrerseits gesetzt werden – nachdem diese ja 
offensichtlich gescheitert sind, wird somit wieder die Tätigkeit durch die Initiative 
aufgenommen. 
 
 - Zum Prüfbericht der Aufsichtsbehörde, der ausführlich im Sept. dieses Jahres im GR 
behandelt wurde, erläutert der Vorsitzende, dass nachdem die Stellungnahme der 
Gemeinde unbeantwortet geblieben ist, er nochmals, im Hinblick auf die 
bevorstehende Budgetierung, eine Anfrage an das Land übermittelt hat. Diese wurde 
nunmehr beantwortet, wobei mitgeteilt wurde, dass die Hinweise im Prüfbericht als 
Empfehlungen und Aufzeigen von Möglichkeiten zu sehen sind, was seiner Meinung 
nach - im ursprüngl. Prüfbericht wird die Gemeinde mehrfach aufgefordert (die 
Gemeinde hat) dem negativen Trend entgegenzuwirken (negative freie Finanzspitze!!!, 
die sich aufgrund von außerordentl. Tilgungen im Bereich HW-Schutz ergibt), 
Gebühren zu erhöhen, Investitionen zu kürzen und bei Ermessensausgaben 
einzusparen – eine deutlich andere Aussage darstellt.  
 
 - Der 64. Landesfeuerwehrleistungswettbewerb 2019 findet am 28. u. 29. Juni 2019 
in Wulkaprodersdorf statt. Dem Feuerwehrkommandanten wurde zugesagt, dass er 
dieses Projekt in der ersten GR-Sitzung 2018 präsentieren kann. 
 
 - Betreffend Lärmbelastung an der B 50 wurde seitens der Gemeinde und eines 
Anrainers mündlich und schriftlich bei der BH-EU ersucht, sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen und geeignete Maßnahmen zu setzen. Es wurde geantwortet, 
dass bereits ein straßenpolizeiliches Verfahren eingeleitet wurde. Ein derartiges 
Verfahren beinhaltet die Einholung entsprechender Sachverständigengutachten und 
es ist daher mit einem längeren Zeitaufwand zu rechnen.  
 
 - Die 5. Änderung des FLWP wurde, wie bereits mehrfach behandelt, aufgelegt 
 
 
10) Allfälliges 
 
 - AL Ferdinand Wutschitz berichtet, dass relativ unerwartet und kurzfristig nun doch 
noch zu einer Besprechung in das Standesamt Eisenstadt, betreffend Gründung des 
Standesamts- und Staatsbürgerschaftsverbandes Eisenstadt und Umgebung, der mit 
Beginn des neuen Jahres seine Tätigkeit aufnehmen soll, eingeladen wurde 
(14.12.2017). Am 16.01.2018 soll die konstituierende Sitzung des Verbandes 
stattfinden und er ersucht VBgm René Pint daran teilzunehmen, da Bgm. Friedrich 
Zarits verhindert ist. Wie im Zeitraum vom 01.01. bis 17.01.2018 vorzugehen ist, wird 
noch separat im Einzelfall und nach Abklärung mit der Abt. 2 mitgeteilt. Er weist darauf 
hin, dass sich für die Bürger nach außen hin nicht viel ändern wird, außer die 
Bezeichnung des Standesamtes. Ein wesentlicher Vorteil besteht in erster Linie darin, 
dass die Ermittlungen für Eheschließungen mit Auslandsberührung, die mehr und 
mehr zunehmen, von speziell geschulten Fachleuten durchgeführt werden. Die 
Eheschließung selbst und auch alle Urkundendrucke werden weiterhin hier im 
Standesamt durchgeführt.  



 
 - GR Udo Borchers spricht sich positiv über die Veranstaltungen in der Adventzeit aus 
(Christkindldorf veranstaltet von SPÖ, Punschstand von Grill- und Schachverein, 
Punschstand des Sportvereines) und merkt an, bei solchen Veranstaltungen im 
nächsten Jahr, sich mit dem Thema Sanitäranlagen (WC) ausführlich 
auseinandersetzen.  
 
 - GR Anita Marx fragt nach, ob der Grundsatzbeschluss der Jugendförderung bereits 
ausgehoben und dem Jugendausschuss übergeben wurde. 
 
Da es zu keinen weiteren Wortmeldungen kommt, gratuliert der Vorsitzende, nunmehr 
Herrn GR René Neuberger zu seinem begangenen 28. Geburtstag und Herrn Ersatz-
GR Michael Dragschitz zu seinem bevorstehenden 65. Geburtstag und wünscht 
beiden weiterhin Gesundheit und alles Gute für die Zukunft.  
 

Vorsitzender bedankt sich für die gute Zusammenarbeit im Jahr 2017 und wünscht 
allen Anwesenden schöne und erholsame Weihnachtsfeiertage und alles Gute im 
neuen Jahr. 
 
Den Weihnachtswünschen des Bürgermeisters schließen sich VBgm. René Pint für 
die SPÖ und KF GV Sabine Szuppin für die UDW an und abschließend lädt der 
Vorsitzende, so wie in den Vorjahren, zu einem kleinen Imbiss und Umtrunk im Foyer 
des Gemeindeamtes ein.  
 

Danach schließt er um 21:52 Uhr die Sitzung.  
 
 

Der Bürgermeister:    Die Schriftführer:     Die Beglaubiger: 
 


